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Protokollauszug 
5. Sitzung vom 5. März 2018 
 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

52/2018 36.05.30 
 

Postulat von Judith Din betreffend "Übernahme Selbstbehalt  
ProMobil" 
Entgegennahme 

 

 
1. Postulat 
 
Am 12. Februar 2018 ist das folgende Postulat von Judith Din eingegangen: 
 

Übernahme des Selbstbehaltes von 15% für ProMobil Fahrten 
 
Der Stadtrat wird gebeten zu prüfen, ob der 15 % Selbstbehalt für ProMobil-Fahrten der in 

Schlieren wohnhaften Personen von der Stadt Schlieren übernommen werden kann. 
 
Begründung 
Jeder im Kanton Zürich wohnhafte AHV und IV Bezüger mit bescheidenem Einkommen 

und eingeschränkter Mobilität hat die Möglichkeit, durch die Stiftung ProMobil vergünstigte 

Taxifahrten anzutreten. Pro Gutschein darf ein Taxiuhr-Betrag von maximal Franken 60.00 

erreicht werden. Dem Bezüger werden der Grundtarif von Franken 4.40 und der Selbstbe-

halt von 15% pro Fahrt in Rechnung gestellt. Zu prüfen ist, ob dieser Selbstbehalt von 15% 

von der Stadt Schlieren übernommen werden kann. 
 
 
2. Erwägungen 
 
Die formale Prüfung ist Sache des Gemeindeparlamentes. Das Postulat kann entgegengenommen 

werden. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 

1. Das Postulat von Judith Din betreffend "Übernahme Selbstbehalt ProMobil" wird entgegenge-

nommen. 

2. Als Referent des Stadtrates beim Gemeindeparlament wird Christian Meier, Ressortvorsteher 

Alter und Soziales, bestimmt. 

3. Für den Fall der Überweisung wird die Abteilung Soziales beauftragt, die notwendigen Abklä-

rungen zu tätigen und dem Stadtrat Bericht und Antrag zu unterbreiten. 
  



 

ST.36.05.30 / 2018-139 Seite 2 von 2 
 

4. Mitteilung an 
– Postulantin 
– Gemeindeparlament 
– Abteilungsleiter Soziales 
– Archiv 

 
Status: öffentlich 
 
 
 
Stadtrat Schlieren 
 
 
 
Toni Brühlmann 
Stadtpräsident 

 Ingrid Hieronymi 
Stadtschreiberin 
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